
Information Versorgungswerk – Beiträge ab 01.01.2026 
 
Die Werte für die Rechengrößen in der Sozialversicherung werden jährlich an die Einkommensent-
wicklung des vergangenen Jahres angepasst und in der Sozialversicherungsrechengrößenverordnung 
festgeschrieben. Die Beitragsbemessungsgrenze gilt dabei seit dem Jahr 2025 bundeseinheitlich. 
 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung als Berechnungsgrundlage 
der Beiträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 400,00 auf monatlich EUR 8.450,00. 
 
Der Beitragssatz beträgt 18,6 Prozent für angestellte Mitglieder. Seit dem Jahr 2025 gilt dieser Bei-
tragssatz auch für beitragspflichtige niedergelassene Mitglieder. 
 
Die Beitragsberechnung der Beiträge zum Versorgungswerk entnehmen Sie bitte der Beitragstabelle. 
 
Im Januar 2026 erhalten alle beitragspflichtigen Mitglieder die Beitragsbescheide für das Kalender-
jahr 2026. Die individuellen Beitragsfestsetzungen entnehmen Sie bitte diesen Bescheiden. 
 

Beitragstabelle Versorgungswerk 2026 
 
 

Angestellte Mitglieder 
     
  monatlich  jährlich 
  Zahlbetrag   
     
Beitragsbemessungsgrenze EUR 8.450,00  101.400,00 
     
Beitragssatz  18,60 %  18,60 % 
     
Höchstpflichtbeitrag (AV-max.) EUR 1.571,70  18.860,40 
gem. § 17 Abs. 3 Buchst. a     
     
Mindestbeitrag gem. § 16 Abs. 2 EUR 315,00  3.780,00 
     
Höchstbeitrag gem. § 16 Abs. 1 EUR 2.043,21  24.518,52 
i.V.m. § 21 Abs. 1 (1,3facher AV-max.)  2.043,50 Zahlbetrag  24.522,00 
     
     

Niedergelassene Mitglieder 
     
  monatlich pro Quartal jährlich 
   Zahlbetrag  
     
Beitragsbemessungsgrenze EUR 8.450,00  101.400,00 
     
Beitragssatz  18,60 % 18,60 % 18,60 % 
     
Regelbeitrag gem. § 17 Abs. 2 Buchst. a EUR 1.572,00 4.716,00 18.864,00 
     
Mindestbeitrag gem. § 16 Abs. 2 EUR 315,00 945,00 3.780,00 
     
Höchstbeitrag gem. § 16 Abs. 1 EUR 2.043,50 6.130,50 24.522,00 
i.V.m. § 21 Abs. 1 (1,3facher AV-max.)     

 
 
Differenz von Regelbeitrag auf 1,3facher AV-max beträgt:  5.658,00 EUR 
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